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ordnung der Abwägung), geht Verf. mitunter über das für die Folgerichtigkeit 
und Nachvollziehbarkeit seiner Arbeit Nötige hinaus und verliert sich in Einzel-
heiten. Diese Einzelheiten sind immer gut dargestellt und bestechen oft durch 
eine umfangreiche und gute Argumentation; ob sie in der Ausführlichkeit jeweils 
erforderlich gewesen wären, muss aber bezweifelt werden. Zweiter größerer 
Kritikpunkt ist die nur schwer vertretbare Argumentation betreffend den Ein-
fluss des Europarechts. Die Annahme, dass sowohl Richtlinie (RL 2000/78/EG), 
soweit sie auf die Religionsgemeinschaften anwendbar ist, als auch die Urteile 
des EuGH zum kirchlichen Arbeitsrecht allesamt ultra-vires seien, kann in dieser 
Absolutheit nicht überzeugen. Dem Verf. ist zuzugestehen, dass Ansätze des EuGH 
unstreitig kritisiert werden können (wobei er selbst davon ausgeht, dass sie unter 
Zugrundelegung der RL 2000/78/EG folgerichtig sind), und auch die Kompetenz-
frage der EU kann durchaus kritischer gestellt werden als das bisher der Fall ist. 
Die Darstellung ignoriert dennoch die wohl mehrheitliche Auslegung des Art. 17 
AEUV als Abwägungsnorm (in verschiedenen Graden) und andere Einwände, die 
vor allem das Ultra-Vires-Konzept betreffen. Freilich dient dem Verf. ein national 
verfassungsrechtlicher Ansatz als Basis, sodass auch quantitativ kein Schwer-
punkt im Unionsrecht liegen kann – so allerdings hat die Abhandlung an dieser 
Stelle einen etwas faden Beigeschmack. Insgesamt schmälert dies aber keinesfalls 
die Leistung dieser Arbeit, die Grundrechte der Arbeitnehmer besser in Position 
zu bringen und damit am Ende in manchen Fällen sogar eher beim Ergebnis des 
Europäischen Gerichtshofs als bei dem des Bundesverfassungsgerichts zu landen.

Marten Gerjets

H ü b n e r,  Hans-Peter: Evangelisches Kirchenrecht in Bayern. Grund-
legend überarbeitete Neuausgabe. München: Claudius. 2020. 832 S.

Ein Vierteljahrhundert nach der noch von vier Autoren verantworteten ersten 
Auflage ist das Buch nun in der alleinigen Verantwortung Hübners erschienen. Die 
Erstauflage ist in dieser Zeitschrift eingehend durch Heinrich de Wall gewürdigt 
worden (ZevKR 42 [1997], S. 268). Die Konzeption des Buches ist unverändert. 
Es werden das evangelische Kirchenrecht und Grundlagen des Staatskirchen-
rechts behandelt, wobei stets die Rechtslage der Ev.-Luth. Kirche in Bayern im 
Vordergrund steht. Der umfangreiche Text ist klar gegliedert. (Lediglich die 
Kapitelüberschrift vor § 6 „Das Verhältnis von Kirche und Staat“ ist – wohl durch 
ein Versehen – weggefallen.) Den Abschnitten sind aktualisierte weiterführende 
Literaturhinweise beigegeben. Die Darstellung ist durchweg klar und gründlich.

Anlage und Schwerpunktsetzung lassen eindeutig die Pfarrerschaft der Ev.-
Luth. Kirche in Bayern als primäre Zielgruppe erkennen. Deren Situation und 
Interessen werden ausführlich berücksichtigt, während andere Themen dahinter 
etwas zurückstehen müssen. So wird das Pfarrdienstverhältnis auf knapp 100 
Seiten behandelt, während sich alle anderen Beschäftigten zusammen mit ca. 
30 Seiten begnügen müssen. Auch kommen die zurückliegenden und aktuellen 
Reformen in der Landeskirche ausgiebig zur Sprache. Es handelt sich damit um 
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ein solides Handbuch, in dem für allfällige Probleme der pfarramtlichen Praxis 
eine aktuelle und grundlagenbasierte Information bereitsteht. Vergleichbares ist 
für andere Landeskirchen nicht zu finden.

Zwar müssen Leser, die nicht zur primären Zielgruppe gehören, gewisse Ab-
striche hinsichtlich des Focus der Darstellung machen. Doch auch sie können 
das Buch mit Gewinn zur Hand nehmen. Zum einen sind die Passagen über 
die Grundlagen des evangelischen Kirchenrechts und über das staatliche Re-
ligionsrecht auf andere Landeskirchen übertragbar. Zum anderen zeigt das Buch 
exemplarisch die Rechtslage einer bedeutenden Landeskirche, in der lutherische 
Tradition und zeitgemäße Reform eine bemerkenswerte Symbiose eingehen. Die 
Organisationsstruktur des deutschen Protestantismus bringt es mit sich, dass 
Darstellungen des Kirchenrechts entweder allgemein oder exemplarisch ausfallen. 
Beides scheint vonnöten. Das Buch von Hübner leistet dazu einen gewichtigen 
Beitrag, der auf eindrucksvolle Weise beides zu verbinden weiß.

Hendrik Munsonius
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